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Gesetzentwu rf Stand: 10.04.2018 

der Landesregierung 

Gesetz zur Änderung des Teilhabe= und Integrationsgesetzes 

A Problem 

Bund, Länder und Kommunen hatten in der Zeit der stark angestiegenen Flüchtlings
zahlen in den Jahren 2015 und 2016 den Kraftakt zu stemmen, die Aufnahme und 
Unterbringung der nach Deutschland geflohenen Menschen zu gewährleisten und 
ihre Versorgung sicherzustellen. Die Kommunen haben in der Flüchtlingskrise Her
vorragendes geleistet. Aktuell stehen sie vor der Herausforderung einer gelingenden 
Integration der geflüchteten Menschen, insbesondere derjenigen mit guter Bleibeper
spektive. Die Integrationsleistungen des Bundes nach §§ 43 ff des Gesetzes über 
den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundes
gebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG) decken nicht alle - insbesondere zielgruppen
spezifische -Integrationsbedarfe vor Ort ab. Die dabei in den Jahren 2015 bis 2017 
entstandenen und auch in 2018 entstehenden Kosten belasteten und belasten die 
kommunalen Haushalte und führen auch dazu, dass Integrationsmaßnahmen nicht in 
dem erforderlichen Umfang vor Ort durchgeführt werden können. Zudem dürfen an
dere kommunale Vorhaben und die gesamtstaatliche Aufgabe der Integration von 
Flüchtlingen nicht in Konkurrenz zueinander stehen, mit der Folge, dass die Kommu
nen in ihrer Planungshoheit eingeschränkt sind. 

Die Regelung des § 23 Absatz 2 AufenthG nimmt keine Differenzierung mehr zwi
schen miteingereisten Angehörigen jüdischer Zugewanderter aus der ehemaligen 
Sowjetunion, die eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, ehemals in § 23 Absatz 1 Auf
enthG verankert, und jenen jüdischen Zugewanderten, die eine Niederlassungser
laubnis erhalten, ehemals in § 23 Absatz 2 AufenthG geregelt, vor. In § 11 Nr. 3 Teil
habe- und Integrationsgesetz wird bei dem dort erfassten Personenkreis der jüdi
schen Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion diese Differenzierung noch vor
genommen. Mit dem Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufent
haltsbeendigung (BGB!. 2015, I Nr. 32: 1386) ist für die Neuansiedlung ausgewählter 
Schutzsuchender (Resettlement-Flüchtlinge) mit dem § 23 Absatz 4 AufenthG zum 1. 
August 2015 eine spezialgesetzliche Regelung eingeführt worden. Vor Inkrafttreten 
dieser Regelung wurden die RE;settlement-Flüchtlinge über § 23 Absatz 2 AufenthG 
miterfasst. Entsprechend dieser bundesrechtlichen Regelung wurden unter § 11 Nr. 3 
Teilhabe- und Integrationsgesetz zunächst die Resettlement-Flüchtlinge subsumiert. 



Der Bund hat angekündigt, dem Land voraussichtlich im dritten Quartal 2018 rund 10 
Mio. Euro aus Mitteln des Europäischen Asyl-, Migrations- und Integrationsfon~s 
(AMIF) 'inf()lge der Weiterleitung von Sonderzahlungen für Fälle des Familiennach
zugs im Kontext der legalen humanitären Aufnahme von Syrern aus der Türkei zu 
erstatten. Ohne gesetzliche Regelung können die Gelder nicht an die aufnehmenden 
Gemeinden in rechtssicherer und sachgerechter Weise ausgezahlt werden. 

Daneben sind infolge des Organisationserlasses des Ministerpräsidenten vom 13. 
Juli 2017 (GV. NRW. S. 699) aus Anlass der Neubildung der Landesregierung Ver

änderungen innerhalb der Geschäftsbereiche der obersten Landesbehörden vorge
nommen worden. Dies macht redaktionelle Anpassungen in § 10 Absatz 3 bis 5 Teil
habe- und Integrationsgesetz erforderlich. 

B Lösung 

Zu Entlastung der Kommunen im Bereich von Integrationsrnaßnahmen werden den 
Gemeinden durch eine Neuregelung im Gesetz zur Förderung der gesellSChaftlichen 
Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- undintegrationsgesetz) 
vom 14. Februar 2012 zusätzliche Mittel in Höhe von 100 Mio. Euro in 2018 zur Ver
fügung gestellt. Hintergrund ist die Entscheidung des Ministers der Finanzen in einer 
Gesamtbetrachtung der finanziellen Handlungsmöglichkeiten den Koalitionsfraktio
nen am 8. Januar 201'8 vorzuschlagen, die sich im Haushalt 2018 infolge der inzwi
schen bekannten Verbesserungen aus dem Haushaltsvollzug 2017 ergebenden 
Möglichkeiten dafür zu nutzen, die Integrationszuweisungen an die Kommunen im 
Jahr 2018 aufzustocken. Die Fraktionen von CDU und FDP sind diesem Vorschlag 
gefolgt und haben einen entsprechenden Änderungsantrag zum Haushaltsplanent
wurf 2018 in das parlamentarische Beratungsverfahren eingebracht. Der vom Parla
ment am 17. Januar 2018 verabschiedete Haushalt 2018 sieht nunmehr vor, den 
Kommunen einen Betrag von 100 Mio. Euro für die Durchführung von Integrations
maßnahmen zur Verfügung zu stellen. Damit b~laufen sich die in 2018 geplanten 
flüchtlingsbedingten Zuweisungen an die Kommunen auf insgesamt rund 1,6 Milliar
den Euro. 

Die Darstellung des Personenkreises nach § 11 Nr. 3 Teilhabe-und Integrationsge
setz wird entsprechend der geltenden aufenthaltsrechtlichen Regelunge'n angepasst. 
Die Differenzierung nach den Absätzen 1 und 2 des § 23 AufenthG wird gestrichen. 
Die zunächst per Erlass des ehemaligen Ministeriums für Arbeit, Integration und So
ziales vom 25. August 2015 - Az.: IV 3 - 9310 - getroffene KlarsteIlung des Perso
nenkreises nach § 11 Nr. 3 Teilhabe- und Integrationsgesetz - hier Resettlement
Flüchtlinge - aufgrund der zum 1. August 2015 in Kraft getretenen spezialgesetzli
chen Regelung in § 23 Absatz 4 AufenthG wird nun in eine eigene gesetzliche Rege
lung überführt. Hieraus resultieren entsprechende Folgeänderungen in § 11 sowie 
§ 13 Teilhabe- und Integrationsgesetz. 



Mit diesem Gesetz wird zudem die Rechtsgrundlage zur Weiterleitung der für 2018 
vom Bund avisierten Mittel aus dem Europäischen Asyl-, Migrations- und Integrati-

. onsfonds (AMIF) infolge der Gewährung von Sonderzahlungen für Fälle des Famili
ennachzugs im Kontext der legalen humanitären Aufnahme von Syrern aus der Tür
kei im Teilhabe- und Integrationsgesetz geschaffen . 

. § 10 Absatz 3 bis 5 Teilhabe- und Integrationsgesetz wird aufgrund der aktuellen Zu
ständigkeit des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft für Vertriebenen- und Aus
siedlerfragen redaktionell angepasst. 

C Alternativen 

Keine. 

o Kosten 

Für die Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen an die Gemeinden (§ 14a neu) fal
. len in 2018 einmalig 100 Mio. Euro an, die im Haushaltsplan in Kapitel 07 080 (Ge
sellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter), Titel 633 20 eingestellt sind. 

Bei den Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände nach §14b neu 
handelt es sich um vom Bund weitergeleitete Mittel aus dem Europäischen Asyl-, 
Migrations- und Integrationsfonds (AMIF). Die auf das Land Nordrhein-Westfalen ent
fallende Summe an Fördermitteln in 2018 wird voraussichtlich rund 10 Mio. Euro be
tragen. Die genannte Summe wird erst nach entsprechender Prüfung der Europäi
schen Union im Laufe des Jahres 2018 über den Bund mitgeteilt und den Ländern 
zur Verfügung gestellt. Eigene Ausgaben für das Land Nordrhein-Westfalen fallen 
nicht an. 

E Zuständigkeit 

Zuständig ist das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration. Beteiligt 
sind die Staatskanzlei, das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel
lung, das Ministerium der Finanzen, Ministerium des Innern, das Ministerium für Ar
beit, Gesundheit und Soziales und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft. 

F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzierung der Ge= 
meinden und Gemeindeverbände 

Die Neuregelung der § 14a (Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen) und § 14b 
(Zuweisungen aus dem Europäischen Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds) stär-



ken die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Integration von Flüchtlingen im 
Rahmen der bestehenden kommunalen Selbstverwaltung. Neue Aufgaben werden 
nicht übertragen. 

Durch rund 110 Mio. Euro insgesamt werden die Gemeinden und teilweise auch die 
Gemeindeverbände in 2018 entlastet und gleichzeitig weitere fiskalische Spielräume 
auch für neue örtliche Integrationsmaßnahmen eröffnet. 

G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haus-
halte 

Keine. 

H Geschlechtsdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 

Das Gesetz hat diesbezüglich keine Auswirkungen. 

Befristu ng. 

Eine Befristung ist nicht vorgesehen. 



Gesetz zur Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes 

Vom X. Monat 2018 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

Artikel 1 

Das Teilhabe- und Integrationsgesetz vom 14. Februar 2012 (GV. NRW. S. 97) wird 
wie folgt geändert: 

1. § 10 wird wie folgt geändert: 

In den Absätzen 3, 4 und 5 werden die Wörter" Vertriebenen- und Integrati
onsfragen" durch die Wörter "Vertriebenen- und Aussiedlerfragen" ersetzt. 

2. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 werden die Wörter "und deren miteingereiste Familienange-_ 
hörige, die eine Aufenthaltserlaubnis auf der Grundlage des § 23 Absatz 1 
des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. 
Februar 2008 (BGBL I S. 162), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 8. März 2018 (BGB!. I S. 342) geändert worden ist, erhalten haben, 
sowie" gestrichen und nach dem Wort ,,(Aufenthaltsgesetz)" ein Komma 
eingefügt. 

b) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt: 
"Nr. 4 Ausländerinnen und Ausländer im Sinne von § 23 Absatz 4 des Auf
enthaltsgesetzes (Resettlement-Flüchtlinge) sowie". 

c) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5. 

3. In § 13 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe "und 4" durch die Angabe "bis 5" er
setzt. 

4. Nach § 14 werden folgende §§ 14a und 14b eingefügt: 

,,§ 14a 
Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen 

(1) Die Gemeinden erhalten im Jahr 2018 Zuweisungen in Höhe von insgesamt 
100 Millionen Euro zur Entlastung bei Maßnahmen zur Integration insbesonde
re von Asylbegehrenden, anerkannten Schutzberechtigteri und Geduldeten. 



(2) Die Zuweisungen werden im Verhältnis der Summe der Personen der nach § 4 
Absatz 3 Satz 1, § 3 Absatz 3 Satz 2 und Satz 3 des Flüchtlingsaufnahmege
setzes vom 28. Dezember 2003 (GV. NRW. 2003 S. 93), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 2018 S. 90) er
stellten durchschnittlichen Bestandsstatistik für die Monate Oktober bis De
zember 2017 mit einem Anteil von 40 Prozent und des nach § 6 Absatz 2 der 
Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung vom 15. November 2016 (GV. NRW 
2016 S. 971) zum Stichtag 1. Januar 2018 erhobenen Bestandes an Personen 
mit einem Anteil von 60 Prozent auf die Gemeinden verteilt. Um eine sachge
rechte Mindestpartizipation an den Zuweisungen für jede Gemeinde sicherzu
stellen, erhält jede Gemeinde dabei mindestens einen Betrag in Höhe von 50 
000 Euro. 

(3) Der nach Absatz 2 ermittelte Zuweisungsbetrag wird durch die Bezirksregie
rung Arnsberg - Kompetenzzentrum für Integration - auf der Grundlage.der 
durch das für Integration zuständige Ministerium ermittelten Beträge bis spä
testens zum 31. Oktober 2018 festgesetzt und ausgezahlt. Die Einzelheiten zu 
den Berechnungen und zur Zahlungsabwicklung regelt das für Integration zu
ständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Mi
nisterium im Erlasswege. 

(4) Die Maßnahmen der Gemeinden zur Integration nach Absatz t können sich an 
den Zielen und Grundsätzen nach § 1 Nummer 1 bis Nummer 6 und Nummer 8 
,und § 2 ausrichten. Gesetzliche Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialge
setzbuch, dem Achten Buch Sozialgesetzbuch, dem Zwölften Buch Sozialge
setzbuch und dem Asylbewerberleistungsgesetz in der Fassung der Bekannt
machung vom 5. August 1997 (BGB!. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 17. Juli 2017.(BGBI. I S. 254) geändert worden ist, sind keine 
Maßnahmen zur I ntegrationim Sinne des Absatzes 1. 

(5) Die Gemeinden setzen die Zuweisungen für Maßnahmen nach den Absätzen 1 
und 4 ein. Zu ihrer Unterstützung können sie Dritte mit der Wahrnehmung von 
Aufgaben beauftragen. Die Gemeinden können dabei auch bereits abge
schlossene, noch bestehende oder neue kommunale Maßnahmen zur Integra
tion für den Zeitraum 1. Januar 2015 bis 31. Oktober 2019 berücksichtigen. 
Dabei wird unwiderlegbar vermutet, dass Maßnahmen nach Satz 1 bis 3 in den 
Gemeinden jeweils mindestens in Höhe der Zuweisung nach den Absätzen 1 
bis 3 erfolgt sind beziehungsweise erfolgen. 

§ 14b 
Zuweisungen aus dem Europäischen Asyl~, Migrations- und Integrationsfonds 

(1) Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten Zuweisungen infolge der Weiterlei
tung von Sonderzahlungen für Fälle des Familiennachzugs im Kontext der le
galen humanitären Aufnahme von Syrern aus der Türkei aus dem Europäi
schen Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds. Die Gesamthöhe der Zuwei
sungen ergibt sich aus dem vom Bund an das Land tatsächlich erstatteten Be
trag in 2018. Dieser Betrag wird unter Berücksichtigung der von den Gemein
den an die Bezirksregierungen gemeldeten Familiennachzugsfälle auf die 
Kreise und kreisfreien Städte verteilt. Die Kreise geben die Zuweisungen an 



ihre kreisangehörigen Gemeinden, in die der jeweilige Familiennachzug erfolgt 
ist, unverzüglich weiter. 

(2) Der nach Absatz 1 ermittelte Zuweisungsbetrag wird durch das Kompetenz
zentrum für Integration auf der Grundlage der durch das für Integration zu
ständige Ministerium ermittelten Beträge festgesetzt und au~gezahlt. 

(3) Die Einzelheiten zur Berechnung und Zahlungsabwicklung regelt das für I n
tegration zuständige Ministerium im Erlasswege im Einvernehmen mit dem für 
Finanzen zuständigen Ministerium." 

Artik~1 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den x. Monat 2018 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 
Arm i n Las c h e t 

Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
Dr. Joachim S ta m p 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 
Ina S c h a r ren b ach 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Karl-Josef La u man n 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 
Isabel P f e i f f e r - P 0 e n s gen 

Der Minister des I nnern 
Herbert R e u I 

Der Minister der Finanzen 
Lutz L i e n en k ä m per 



Begründung 

A Aligemeine~ Teil 

Die Integration der geflüchteten Menschen (in erster Linie Asylbegehrende, aner
kannte Schutzberechtigte und Geduldete) insbesondere derjenigen, die eine Bleibe
perspektive haben, findet in den Kommunen vor Ort statt. Sie ist auch für die kom
menden Jahre eine große Herausforderung im Spannungsfeld zwischen den örtli
chen personellen und fiskalischen Ressourcen, dem jeweiligen gesellschaftlichen 
Klima und den unterschiedlichen Hilfebedarfen der Schutzsuchenden. Die Kommu
nen haben hier bereits Großartiges geleistet, besonders in den Jahren ab 2015. Und 
doch stehen sie vor der Aufgabe, Integrationspolitik nicht nur fortzuführen, sondern 
auch entsprechend den aktuellen Herausforderungen fortzuentwickeln. Eine gelun
gene Integration der geflüchteten -Menschen stärkt den gesellschaftlichen Zusam
menhalt in Nordrhein-Westfalen für die Zukunft, auch vor dem Hintergrund des de
mografischen Wandels und des aktuellen und zukünftigen Fachkräftebedarfs. Hier 
sind die geflüchteten Menschen, die voraussichtlich in Nqrdrhein-Westfalen bleiben 
werden, anzusprechen aber auch die Menschen, die schon seit Generationen in 
Deutschland leben. Dazu gehört auch die Vermittlung der gesellschaftlichen Grund
werte; insbesondere der des Grundgesetzes. Denn diese sind die Basis für ein fried
volles und die Rechtsordnung achtendes Miteinander der Menschen in Nordrhein
Westfalen - gleich welcher Herkunft. Dies betrifft alle Menschen, ob mit oder ohne 
Einwanderungsgeschichte. Die hierbei bereits entstandenen und noch entstehenden 
Kosten belasten die kommunalen Haushalte und führen teilweise auch dazu, dass 
Integrationsmaßnahmen nicht in dem erforderlichen Umfang vor Ort durchgeführt 
werden können. Zudem dürfen andere kommunale Vorhaben und die gesamtstaatli
che Aufgabe der Integration von Flüchtlingeri nicht in Konkurrenz zueinander stehen, 
mit der Folge, dass die Kommunen in ihrer Planungshoheit eingeschränkt sind. 

Die Kommunen darin zu stärken, eine kluge und nachhaltige Integrationspolitik je 
nach den Anforderungen vor Ort zu betreiben, ist ein wichtiges Anliegen der Landes
regierung. Mit dem vorliegenden Gesetz wird nun auch eine landesweite anteilige 
finanzielle Entlastung der kommunalen Haushalte erreicht. In einer Gesamtbetrach
tung der finanziellen Handlungsmöglichkeiten hat der Minister der Finanzen am 8. 
Januar 2018 vorgeschlagen, die sich im Haushalt 2018 infolge der Verbesserungen 
-aus dem Haushaltsvollzug 2017 ergebenden Möglichkeiten dafür zu nutzen, die In
tegrationspauschale in 2018 teilweise an die Kommunen weiterzugeben. Die Fraktio
nen von CDU und FDP haben daraufhin einen entsprechenden Änderungsantrag 
zum Haushaltsplanentwurf 2018 in das parlamentarische Beratungsverfahren einge
bracht. Der vom Parlament am 17. Januar 2018 verabschiedete Haushalt 2018 sieht 
nunmehr vor, 100 Millionen Euro aus Landesmitteln an die Kommunen im Zusam
menhang mit ihren Aufwendungen für die Integration von Geflüchteten weiterzulei
ten. Mit diesem Gesetz (§ 14a) wird mehr Verbindlichkeit in der Flüchtlingsintegration 
geschaffen, da die Gemeinden erstmalig in 2018 gesetzliche Mittel für die Integration 
von Flüchtlingen vom Land erhalten. Mit der Verortung im Teilhabe- und Integrati-



onsgesetz, das vom Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration ausdrücklich als gelungen gelobt worden ist, wird die Bedeutung der neuen 
Zuweisungen an die Gemeinden für Integrationsmaßnahmen als wichtiger Baustein 
der Integrationspolitik des Landes Nordrhein-Westfalen hervorgehoben. 

Die Zuweisungen in Höhe von 100 Mio. Euro sind von den Gemeinden für Integrati- . 
onsmaßnahmen insbesondere für Flüchtlinge für den Zeitraum 1. Januar 2015 bis 
zum 31. Oktober 2019 zu verwenden. Es muss sich nicht um neue kommunale Maß
nahmen handeln, so dass die Gemeinden auch bereits bestehende Integrations
maßnahmen abrechnen können. Dies gilt rückwirkend für die Jahre 2015 bis ein
schließlich 2017. Hiermit wird eine breite Entlastungswirkung für die kommunalen 
Haushalte erreicht. Die kommunalen Integrationsmaßnahmen können sich inhaltlich 
an den §§ 1 und 2 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes ausrichten und sind von 
vorrangigen Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch einschließlich der Regelungen nach dem Gesetz zur frühen 
Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) - Viertes Gesetz 
zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - SGB VIII - vom 30. Oktober 
2007, dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch und dem Asylbewerberleistungsgesetz 
abzugrenzen. 

Fü~ die Verteilung der 100 Mio. Euro werden die' Bestandsdaten der geflüchteten 
Personen aus dem gesetzlichen Fachverfahren nach § 4 Absatz 3 Satz 1, § 3 Absatz 
3 Satz 2 und Satz 3 des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer 
Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG) vom 28. Dezember 2003, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) für die Monate Ok
tober 2017 bis Dezember 2017 im Durchschnitt mit einem Anteil von 40 Prozent und 
nach § 6 Absatz 2 der Verordnung zur Regelung des Wohnsitzes für anerkannte 
Flüchtlinge und Inhaberinnen und Inhaber bestimmter humanitärer Aufenthaltstitel 
nach dem Aufenthaltsgesetz (Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung - AWoV) 
vom 15. November 2016 mit einem Anteil von 60 Prozent zugrunde gelegt. Durch die 
Ausrichtung 'des Verteilungsschlüssels auf die real vor Ort aufhältigen Flüchtlinge 
können die kommunalen Belastungen gemeindescharf berücksichtigt werden. Dabei 
wird ein Mindestbetrag für jede Gemeinde in Höhe von 50.000 Euro festgesetzt. Die 
Bescheiderteilung erfolgt wegen der besonderen integrationspolitischen Bedeutung 
direkt durch das Kompetenzzentrum für Integration bei der Bezirksregierung Arns
berg. Dieses verfügt über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen bei Prüfung und 
Vollzug von Fördermaßnahmenund Mitteltransfer im Integrationsbereich. Das Ge
setz sieht als spätesten Zeitpunkt für die Auszahlung den 31. Oktober 2018 vor. 

Die Landesregierung setzt sich nachdrücklich für eine Fortführung und ein stärkeres 
finanzielles Engagement des Bundes im Bereich der Entlastungen für die Länder und 
Kommunen im Zusammenhang mit den Flüchtlingskosten ab 2019 ein. Zuletzt wurde 
diese Haltung im Rahmen der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerprä
sidenten am 1. Februar 2018 deutlich gemacht. Je nach Ausgang der Verhandlungen 



zwischen Bund und Ländern ist dann beabsichtigt, eine entsprechende finanzielle 
Partizipation der Kommunen ab 2019 sicherzustellen . 

. Das Gesetz enthält daneben die Rechtsgrundlage (§ 14b) für die Verteilung der Mit
tel des Europäischen Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds infolge der Weiterlei
tung vonSonderzahlungen für Fälle des Familiennachzugs im Kontext der legalen 
humanitären Aufnahme von Syrern aus der Türkei an die Kommunen. 

Zudem sind .weitere erforderliche redaktionelle Anpassungen vorgesehen. 



B Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1 (§ 10) 
Mit Organisationserlass vom 13. Juli 2017 (GV. NRW. S. 699) hat der Ministerpräsi-
dent aus Anlass der Neubildung der Landesregierung Veränderungen innerhalb der 
Geschäftsbereiche der obersten Landesbehärden vorgenommen. Für Vertriebenen
und Aussiedlerfragen ist nun das Ministerium für Kultur und Wissenschaft zuständig 
und nicht mehr das Integrationsressort. § 10 Absatz 3 bis 5 ist daher entsprechend 
red aktioneIl anzu passen. 

Zu Nummer 2 (§ 11) 
Mit den neuen Regelungen zum Personenkreis in § 11 wird kein neuer, zusätzlicher 
Personenkreis in den Berechtigtenkreis des § 11 eingebracht, für den die Aufnahme
kommunenintegrationspauschalen des Landes nach § 14 erhalten, sondern der be

reits festgeschriebene Personenkreis wird aufenthaltsrechtlich ausdifferenziert. 

Buchstabe a) 
Die Nr. 3 des § 11 wird an die Formulierung des § 23 Absatz 2 AufenthG angepasst. 
Sowohl die Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis erhalten als auch diejenigen mit 
einem Anspruch auf eine Niederlassungserlaubnis, werden in § 23 Absatz 2 Auf
enthG erfasst. Dies wird nunmehr durch die Neuformulierung klargestellt. 

Buchstabe b) 
In § 11 Nr. 4 wird der Personenkreis der Resettlement-Flüchtlinge, der mit dem Ge
setz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung vom 27. 
Juli 2015 Aufnahme in § 23 Absatz 4 AufenthG gefunden hat, entsprechend ausge

wiesen. 

Buchstabe c) 
. Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu § 11 Nr. 4 neu. 

Zu Nummer 3 (§ 13) 
Es handelt sich hierbei um redaktionelle Folgeänderungen im Zuge der Ausdifferen-
zierung des Personenkreises in § 11. 

Zu Nummer 4 (§ 14a) 
Mit dem neuen § 14 a wird die gesetzliche Grundlage im Teilhabe- und Integrations
gesetz für die Zuweisungen des Landes an die Gemeinden für Integrationsmaßnah
men in Höhe von 100 Mio. Euro für das Jahr 2018 geschaffen. Hintergrund sind die 



Belastungen der Gemeinden im Zusammenhang mit der Integration der Flüchtlinge 
vor Ort, von denen viele im Rahmen der Flüchtlingskrise 2015/2016 nach Nordrhein
Westfalen gekommen sind. Die Maßnahmen sollen sich in erster Linie an Asylbewer
ber, anerkannte Schutzberechtigte und Geduldete unter Berücksichtigung ihrer Blei
beperspektive richten. Mit dem Wort "insbesondere" wird jedoch klargestellt, dass die 
Gemeinden Maßnahmen auch für einen anderen Personenkreis von Menschen mit 
Migrationshintergrund nach § 4 Absatz 1 Teilhabe- und Integrationsgesetz verwen
den können, soweit vor Ort ein entsprechender Handlungsbedarf besteht. Dies 
kommt auch den Anforderungen in der Praxis entgegen, da besonders bei nied
rigschwelligen Integrationsmaßnahmen eine Ausdifferenzierung des berechtigten 
Personenkreises nach Aufenthaltsstatus nicht sachgerecht vorgenommen werden 
kann. 

Absatz 2 normiert den Verteilungsschlüssel für die Zuweisungen an die Gemeinden 
für Integrationsmaßnahmen als Festbetragsregelung in Höhe von 100 Mio. Euro. Der 
Verteilungsschlüssel ist geprägt von dem Ziel, den Bestand der in den 396 Kommu
nen Nordrhein-Westfalen lebenden Flüchtlinge zu berücksichtigen, um der tatsächli
chen Belastung und Betroffenheit in den Kommunen des Landes Rechnung zu tra.,. 
gen. Das gewählte Verfahren, den Bestand der vor Ort lebenden Flüchtlinge ent
sprechend den gesetzlich vorgegebenen Meldungen der Gemeinden personenscharf 
und möglichst aktuell zu erfassen, trägt dieser Zielsetzung am besten Rechnung. 

Absatz 2 Satz 1 bestrmmt den Verteilungsschlüssel entsprechend dem Verhältnis der 
vor Ort lebenden Flüchtlinge und den damit vor Ort bestehenden Belastungen im I n
tegrationsbereich. Die maßgeblichen örtlichen Flüchtlingszahlen werden aus der 
Summe der nach § 4 Absatz 3 Satz 1, § 3 Absatz 3 Satz 2 und Satz 3 FlüAG erstell
ten durchschnittlichen Bestandsstatistik für die Monate Oktober bis Dezember 2017 

. mit einem Anteil von 40 Prozent und des nach § 6 Absatz 2 AWoV der zum Stichtag 
1. Januar 2018 erhobenen Bestandes an Personen mit einem Anteil von 60 Prozent 
bestimmt. Die personenscharfe Erfassung der Flüchtlinge in den 396 Kommunen des 
Landes nach dem FlüAG ist seit Jahresbeginn 2017 möglich. Zudem gibt es eine 
monatsgenaue Bestandsstatistik bei der Bezirksregierung Arnsberg im.Hinblick auf 
die von den Gemeinden gemeldeten Personen. Alle 396 Städte und Gemeinden in 
Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, die Zahl der von ihnen aufgenommenen 
Flüchtlinge im Sinne des FlüAG monatlich zu melden. § 2, § 4 Absatz 1 bzw. § 3 Ab
satz 7 FlüAG bestimmen den meldefähigen Personenkreis, der im Rahmen der Mo
natsmeldung erfasst wird. Um monatliche Schwankungen auszugleichen, ordnet Ab
satz 2 Satz 1 die Nutzung eines Durchschnittswerts für die Meldezahlen der Komm u
nen im vierten Quartal 2017 an. 

Die Bestandszahlen zu den vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge anerkann
ten Flüchtlingen richten sich nach § 6 Absatz 2 AWoV und wurden entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben zum Stichtag 1. Januar 2018 durch die Bezirksregierung 
Arnsberg erhoben. Mit der Verwendung dieses Stichtagswerts wird die zeitliche Nähe 



zu den verwendeten FlüAG- Bestandsstatistikdaten für das vierte Quartal 2017 s i
chergestellt. 

Die um 20 Prozent höhere Gewichtung der im Rahmen der AwoV gemeldeten Be
standszahlen begründet sich aus dem besonderen I ntegrationsbedarf des in § 2 
AWoV definierten Personenkreises, bei dem von einem längeren Verbleib in Nord
rhein-Westfalen auszugehen ist. Integrationsmaßnahmen sollen prioritär diesem Per
sonenkreis zugutekommen. Zudem sind,in den im Rahmen der AwoV gemeldeten 
Bestandszahlen 'auch ein Teil der Flüchtlinge abgebildet, die bereits in der Hochpha
se der Flüchtlingskrise 2015/2016 nach Nordrhein-Westfalen gekommen sind und 
nun in den Gemeinden leben. 

Mit dem Mindestbetrag nach Absatz 2 Satz 2 für alle Gemeinden in Höhe von 50 000 
Euro wird eine sachgerechte und verwaltungsökonomische Mindestpartizipation an 
der zu verteilenden Gesamtzuweisung in Höhe von 100 Mio. Euro sichergestellt. Dies 
betrifft insbesondere'auch kleinere Gemeinden mit Landesaufnahmeeinrichtungen, 
da sie inder Regel keine bis nur vereinzelte Zuweisungen von Flüchtlingen nach 
dem FlüAG beziehungsweise nach der AWoV erhalten. Da aber auch in den Ge
meinden mit Landesaufnahmeeinrichtungen Integrationsbedarfe anfallen, die in ers
ter Linie auf Erstorientierung der Flüchtlinge und Stärkung des sozialen Zusammen
lebens vor Ort zielen, ist die Zahlung eines Mindestbetrages in Höhe von 50.000 Eu
ro geboten. Die Höhe des Mindestbetrages basiert auf Erfahrungen mit Landespro
grammen zur Integration. 

Absatz 3 bestimmt wegen der besonderen integrationspolitischen Bedeutung des 
vorliegenden Gesetzes die Zuständigkeit der Bezirksregierung Arnsberg - Kompe
tenzzentrum für Integration - für die Bescheiderteilung und Auszahlungen der Zuwei
sungen. Grundlage sind die durch das für Integration zuständige Ministerium ermittel
ten Beträge für di.e jeweiligen Gemeinden. Die Zuständigkeit für die Festsetzung und 
Auszahlung der Zuweisungen fürintegrationsmaßnahmen in Höhe von 100 Mio. € im 
Jahr 2018 auf der Grundlage der einzuführenden Regelung des § 14a wird der Be
zirksregierung Arnsberg - Dezernat 36, Kompetenzzentrum für Integration - übertra
gen. Das Kompetenzzentrum für Integration ist bereits nach diesem Gesetz landes
weit für die Verteilung und Zuweisung von besonderen Zuwanderergruppen zustän
dig und gewährt den Aufnahmekommunen Integrationspauschalen des Landes ge
mäß § 14. Für eine zentrale Zuständigkeit des Kompetenzzentru ms für I ntegration ist 
auch die jahrelange Erfahrung in der Auszahlung der Landes - Integrationspauscha
len, vormals Erstattungspauschalen nach dem Landesaufnahmegesetz, maßgeblich, 
sowie die enge Verknüpfung der nunmehr auszuzahlenden Finanzmittel mit durchzu
führenden Integrationsmaßnahmen vor Ort in den Kommunen. 

Nach Absatz 4 Satz 1 muss es bei den förderfähigen Maßnahmen zur Integration um 
kommunal finanzierte Maßnahmen handeln, die sich nach den Zielen und Grundsät
zennach § 1 Nr. 1 bis 6 und Nr. 8 und nach § 2 richten können. Da es sich um eine 
Kannvorschrift handelt, wird deutlich, dass Abweichungen der Gemeinden möglich 



sind. Maßnahmen können damit beispielsweise auf.die Unterstützung und Begleitung 
der geflüchteten Menschen ohne Ansehen der Herkunft, der religiösen Weltanschau
ung, des Geschlechts, der sexuellen Identität oder der sozialen Lage ausgerichtet 
sein. Damit wird Tendenzen von Diskriminierung und Rassismus entgegengewirkt. 
Die interkulturelle Öffnung der Landesverwaltung auch im Hinblick auf geflüchtete 
Menschen sowie die Erarbeitung örtlicher Integrationskonzepte vor dem Hintergrund 
der Zuwanderung von geflüchteten Menschen sind ebenfalls förderfähig. Die ange
messene Beherrschung der deutschen Sprache ist der Schlüssel zu einer erfolgrei
chen Integration~. Für eine gelingende schulische, berufliche und gesellschaftliche 
Teilhabe sind Kenntnisse in der deutschen Sprache unverzichtbare Voraussetzung. 
Daher können auch hier kommunale Maßnahmen zur Sprachförderung finanziert 
werden. Förderfähig sind auch kommunale Maßnahmen zur WertevermittlUng im 
Hinblick auf die Regelungen des Grundgesetzes und zur Erstorientierung vor Ort. 
Integration lebt zudem vom zivilgesellschaftlichen Engagement unterschiedlicher Ak
teure wie zum Beispiel der Freien Wohlfahrtspflege, Migrantenorganisationen, Sport
vereine, Kultureinrichtungen, Kirchen- und Moscheegemeinden vor Ort. Daher ist 
auch vorgesehen, dass die Gemeinden Dritte mit der Durchführung von Integrati
onsmaßnahmen beauftragen können. Die Stärkung des zivilgesellschaftlichen Eng a
gements bei der Integration von geflüchteten Menschen ist der Landesregierung da
bei ein wichtiges Anliegen. Zielgruppenspezifische Ansätze, beispielsweise im Be
reich der Integration von g~flüchteten Frauen und Kindern sind ebenfalls möglich. 

Absatz 4 Satz 2 sieht die zwingende Abgrenzung der kommunalen Integrationsmaß
nahmen von gesetzlichen Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, 
dem Achten Buch Sozialgesetzbuch einschließlich der Regelungen nach dem Gesetz 
zurfrühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) - Vier-

. tes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - SGB VIII - vom 
30. Oktober 2007, dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch und dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz vor. Für diese gesetzlichen Leistungen ist eine Abrechnung der Zuwei
sungen für die Durchführung von Integrationsmaßnahmen - auch für die Vergangen
heit ab 2015 - nicht möglich. 

Absatz 5 ermöglicht den Gemeinden eine umfassende und wirtschaftlich sinnvolle 
Nutzung der Mittel, da diese bis zum 31. Oktober 2019 eingesetzt werden können. 
Sie können dabei Dritte mit der Durchführung der Integrationsmaßnahmen beauftra
gen. Um ein fiskalische Entlastung der Gemeinden zu erreichen, die bereits Integra
tionsmaßnahmen durchführen, muss es· sich nicht um neue Maßnahmen handeln. 
Der Durchführungszeitraum wird auf den 1. Januar 2015 bis zum 31. Oktober 2019 
begrenzt. 

Zu Nummer 5 (§ 14b) 
Absatz 1 Satz 1 bis 3 enthalten die Rechtsgrundlage zur Weiterleitung der für 2018 
vom Bund avisierten Mittel aus dem Europäischen Asyl-, Migrations- und Integrati
onsfonds (AMIF) infolge der Gewährung von Sonderzahlungen für Fälle des Famili-



ennachzugs im Kontext der legalen humanitären Aufnahme von Syrern aus der Tür
kei an die Kreise und kreisfreien Städte. Die Zahlungen wird das Land über den 
Bund voraussichtlich im dritten Quartal 2018, ggf. auch erst im vierten Quartal 2018 
erhalten. Bei dem Verteilungsschlüssel werden die Meldungen der Ausländerbehör
den an die Bezirksregierungen zu den Familiennachzugsfällen für den Zeitraum vom 
12. januar 2017 bis 09. Januar 2018 (Personen, die bis zum 26. September 2017 ein 
Visum erhalten und bis zum 09. Januar 2018 eingereist sind) berücksichtigt. Da die 
zugrunde gelegten Meldungen der Familiennachzugsfälle in einem Fachverfahren 
zwischen den Bezirksregierungen, dem I ntegrationsministerium, dem Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge und der Europäischen Union auf Ebene der Ausländerbe
hörden erfolgten, war die Betroffenheit der einzelnen Gemeinde nicht maßgeblich. 
Eine gesetzliche Verteilung kann damit nicht direkt auf Gemeindeebene vorgenom
men werden. Daher bestimmt Satz 4 eine Weiterleitung der Mittel durch die Kreise an 
ihre kreisangehörigen Gemeinden, in die der Familiennachzug erfolgt ist. 

Das Kompetenzzentrum für Integration bei der Bezirksregierung Arm~berg ist nach 
Absatz 2 zuständig für die Bescheiderteilung an die Kreise und kreisfreien Städte auf 
der Grundlage der durch das für Integration zuständige Ministerium ermittelten Be
träge. Vorgesehen ist damit ein vereinfachtes Verfahren, das nur einmalig im Jahr 
2018 durchzuführen und mit bereiten Mitteln zu bewerkstelligen ist. Die Struktur und 
Erfahrungswerte des Kompetenzzentrums für Integration im Auszahlungsbereich 
sprechen auch bei dieser einmalig auf das Jahr 2018 begrenzten Aufgabe für eine 
zentrale Aufgabenzuweisung an die Bezirksregierung Arnsberg. 

Die Einzelheiten der Berechnung und der Zahlungsabwicklung werden gemäß Ab
satz 3 im Erlasswege durch das für Integration zuständige Ministerium im Einver
nehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium festgelegt. 

Zu Artikel 2 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttretendes Gesetzes. 
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Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein Westfalen 
Der Staatssekretär 

Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 
des Landes NordrheinmWestfalen 

Die Staatssekretärin 

Ministerium fOr Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Herrn Hauptgeschäftsführer 
Dr; Martin Klein 

Kavalleriestraße 8 

40213 Düsseldorf 

Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
Herr Helmut Dedy 
Gereonshaus 
Gereonstraße 18 - 32 
50670 Köln 

Städte- und Gemeindebund Nordrhein
Westfalen 
Herrn Hauptgeschäftsführer 
Dr. Bernd Jürgen Schneider 
Kaiserswerther Straße 199-201 
40474 Düsseldorf 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Teilhabe .. und Integrati .. 
onsgesetzes 
Anhörung der Kommunalen Spitzenverbände gemäß § 35 Absatz 2 
GGO 
Anlagen 

Sehr geehrter Herr Dr. Klein, 
sehr geehrter Herr Dedy, 
sehr geehrter Herr Dr. Schneider, 

Bund, Länder und Kommunen hatten in der Zeit der stark angestiege
nen Flüchtlingszahien in den Jahren 2015 und 2016 den Kraftakt zu 
stemmen, die Aufnahme und Unterbringung der nach Deutschland ge-
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Aktenzeichen 413-9304 
bei Antwort bitte angeben 

RD'in Anja Kraska 
Telefon 0211 837-4254 
Telefax 0211 837-2200 
Anja.Kraska@mkffi.nrw.de 

Dienstgebäude und 
Lieferanschrift: 
Haroldstraße 4 
40213· Düsseldorf 
Telefon 0211 837-02 
Telefax 0211 837-2200 
poststelle@mkffi.nrw 
www.mkffi.nrw 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Rheinbahn Linien 
706, 708, 709 
Haltestelle Poststraße 



flohenen Menschen zu gewährleisten und ihre Versorgung sicherzustel- Seite 2 von 3 

len. Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen haben in der Flüchtlingskri-
se Hervorragendes geleistet. Dafür möchten wir Ihnen hier an dieser 
Stelle nochmals danken. 

Aktuell stehen die Kommunen vor der Herausforderung einer gelingen
den Integration der geflüchteten Menschen, insbesondere derjenigen 
mit guter Bleibeperspektive. Die dabei in den Jahren 2015 bis 2017 ent
standenen und auch in 2018 entstehenden Kosten belasteten und be
lasten die kommunalen Haushalte. Zur Entlastung der Kommunen im 
Bereich von Integrationsmaßnahmen sollen den Gemeinden daher 
durch eine Neuregelung im Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen 
Teilhabe und Integration in Nordrhein,.Westfalen (Teilhabe- und Integra
tionsgesetz) vom 14. Februar 2012 erstmalig zusätzliche Mittel in Höhe 
von 100 Mio. Euro in 2018 zur Verfügung gestellt werden. Damit belau
fen sich die in 201' 8 geplanten flüchtlingsbedingten Zuweisungen an die 
Kommunen auf insgesamt rund 1,6 Milliarden Euro. 

Der anliegende Referentenentwurf beinhaltet folgende Neuregelungen: 

1. Schaffung der Rechtsgrundlage zur Verteilung der 1 00 Mio. Euro 
Zuweisungen an alle 396 Gemeinden für Integrationsmaßnah
men in 2018 (§ 14a neu), 

2. Schaffung der Rechtsgrundlage zur Weitergabe von vom Bund 
avisierten Mittel für 2018 aus dem Europäischen Asyl-, Migrati
ons- und Integrationsfonds (AMIF) in Höhe von ca. 10 Mio. Euro 
an die Gemeindeninfolge der Gewährung von Sonderzahlungen 
für Fälle des Familiennachzugs im Kontext der legalen humanitä
ren Aufnahme von Syrern aus der Türkei (§ 14b neu), 

3. Redaktionelle Anpassung des Personenkreises nach § 11 Nr. 3 
infolge bundesgesetzlicher Änderungen, 

4. Redaktionelle Anpassung von § 10 Absatz 3 bis 5 aufgrund der 
aktuellen Zuständigkeit des Ministeriums für. Kultur und Wissen
schaft für Vertriebenen- un~ Aussiedlerfragen. . 

Im Rahmen der nunmehr anstehenden Verbändeanhörung übersenden 
wir Ihnen, wie bereits im Gespräch mit Ihren Vertretern am 13. März 
2018 angekündigt, den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Teil
habe- und Integrationsgesetzes und geben Ihnen die Gelegenheit zur 
Stellungnahme. 



Bitte lassen Sie Ihre Stellungnahme bis· zum 

26. April 2018 

dem Referat 413 des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
Integration zukommen (Sigrid.Humpert@mkffLnrw.de; 
Anja. Kraska@mkffi.nrw.de). 

Für Ihre freundliche Unterstützung bedanken wir uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

\~j~v '(d;1 ~;Ier) , 
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